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Die Mitarbeit der Frauen im Europarat
Uorirdjg yo« FVaw Dr. £7mor //liFerf, Bonn, mzfeAr/zcB z/?rer Scfemezzer-
reise zz« //er/?.vi /9b3

Als am 6. Mai 1963 in der Beratenden Versammlung zu Beginn der
15. Sitzungsperiode wir in unserer Mitte als Vollmitglieder — sie waren
bis dahin ja schon als Beobachter anwesend — die Vertreter der Schweiz
begrüssen konnten, da hat es — glaube ich — niemanden in diesem Paria-
ment gegeben, den das nicht mit ganz besonders grosser Freude, ja mit
tiefer Befriedigung erfüllte. Wir alle, die wir ja den Versuch, den die
Römischen Verträge machen, begrüsst haben (nämlich hier im Kern ein
Europa zu schaffen, das einmal auch gemeinsame Exekutiven, wenigstens
auf bestimmten Gebieten haben soll), wir alle hatten uns ja vorgestellt,
dass nun diese Römischen Verträge, die zunächst zwischen den sechs
Staaten Frankreich, Italien, der Bundesrepublik und den drei Benelux-
Ländern abgeschlossen wurden, nur den Anfang für ein erweitertes Eu-
ropa bildeten. Denn Europa ist — wenigstens meiner Auffassung nach —
nicht Europa ohne Grossbritannien, ohne Skandinavien, ohne Oesterreich
und ohne die Schweiz.

Die Freude über den Eintritt der Schweiz war aber eine doppelte,
nämlich deshalb, weil, wie es der neugewählte Präsident der Beratenden
Versammlung, Pierre Pflimlin, ausdrückte, die Schweiz eben nicht ein
Land wie jedes andere Land ist, sondern weil sie ein Land besonderer Art
ist, ein Land, dem es gelungen ist, Bevölkerungskreise sehr verschiedenen
Ursprungs, verschiedener Religion und Sprache zu einer Einheit zusam-
menzuführen. Wie Pierre Pflimlin weiter ausführte, stellt somit die
Schweiz eigentlich den Modellfall, den Prototyp dar, wie wir uns einmal
das Vereinigte Europa vorstellen. Das heisst, dass jedes Land zwar seine
Traditionen, seine kulturellen Eigenheiten behält, aber doch dann wie-
der in den entscheidenden Fragen gemeinsam gehandelt wird.

Nun fiel allerdings für uns Frauen beim Eintritt der Schweiz in
den Europarat ein Wermutstropfen in den Becher der Freude, weil wir
ja feine Bcfemezser/rzzzz begrüssen konnten. Ich möchte mich hier nicht
damit befassen, wie der Artikel 3 des Statuts des Europarates auszulegen
ist; ich bin keine Juristin, und Juristen können ja vieles oft sehr verschie-
den auslegen. Ich bin der Meinung, das war eine politische Entscheidung,
die von der Schweiz getroffen wurde, dass sie dem Europarat nun bei-
treten wollte; eine politische Entscheidung auch von Seiten der Mitgl.ie-
der des Europarates, dass sie im Dezember 1 962 die Schweiz aufgefordert
hatten, dem Europarat beizutreten. Denn ich glaube, es ist ein grossei-
Gewinn für Europa, dass die Schweiz, dieses Land mit den alten Erfah-
rungen in demokratischer Staatsform,'nun zu uns als Vollmitglied gehört.
Ich glaube sogar auch, dass das für die Schweizerfrauen letzten Endes ein
Schritt vorwärts ist; denn ich glaube, dass es auf die Dauer wahrschein-
lieh auch in den Augen der Mehrzahl der Schweizer nicht haltbar sein
wird, dass von allen Ländern, die dem Europarat angehören, «wr die
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.Schweizer/rar« ftimm- tmd JTaWrec&f m'chf hat. Ich glaube also,
class von dieser Seite her es wahrscheinlich eine erste Hilfe sein wird.

In der Konvention über die Menschenrechte ist in der Tat im Zu-
satzprotokoll in Artikel 3 von freien Wahlen die Rede, von freien und
geheimen allgemeinen Wahlen, und zusammen genommen mit Artikel 14
des Statutes (in dem es heisst, dass niemand seines Geschlechtes, seiner
Religion oder seiner Rasse wegen diskriminiert werden darf) würde diese
Konvention allerdings fordern, dass die Schweiz auch den Frauen das
Stimmrecht gebe; aber die Annahme einer solchen Konvention ist nicht
unbedingt verbunden mit dem Eintritt eines Landes in den Europarat.
Ausserdem gibt es sogar auch noch die Möglichkeit, Konventionen unter
Vorbehalten anzunehmen.

Die Äo?zue7t£zon «£er die Me«.rcZ;ettre6"£ke ist sicherlich du.v

iungi'uo/Aie JTer£, das der Bwroparzk geschaffen hat. Sie ist noch ganz
unter dem Eindruck der Ereignisse von 1945 entstanden, und diese Kon-
vention, die sich an die Erklärung über die Menschenrechte der Vereinten
Nationen sehr anschliesst, ist das Kernstück für die Mitgliedschaft des
Europarates.

Wenn ich nun vom Europarat spreche, so gehöre ich der Beraiewdew
des Europarates an. Der Europarat selbst ist die Vereini-

gung der Minister der Regierungen, diese Minister bilden den Minister-
rat, und ihm zur Seite steht also die Beratende Versammlung, der Abge-
ordnete aus allen Ländern in einer Zahl, die der Grösse ,des Landes ont-
spricht, angehören. Diesen Delegationen der verschiedenen Länder ge-
hören nun in den meisten Fällen auch Frauen an. Deutschland ist mci-
stens mit 4 Frauen im Europarat bisher vertreten gewesen. Man kann
eine genaue Zahl deshalb nicht nennen, weil die Delegationen sehr häufig
wechseln. Die Engländer z. B. wechseln jeweils die Konservativen in drei-
jährigem Turnus, die Labour-Abgeordneten im zweijährigen Turnus. So
kann es dann vorkommen, dass einmal zwei Jahre ein bis zwei Frauen des
betreffenden Landes dabei sind und dann vielleicht auch ein bis zwei Jah-
re keine Frau. Aber fast alle Länder haben doch immer wenigstens eine
oder zwei Frauen in ihren Reihen, besonders die skandinavischen Länder
und Holland. Auch eine Griechin haben wir meistens dabei; aus Island
war es fast immer eine Frau, die dieses Land vertrat.

Die Arbeit der Frau im Europarat ist — möchte ich fast sagen —
leichter als in den nationalen Parlamenten; ganz einfach weil das Paria-
ment selbst kleiner ist, weil die Delegationen kleiner sind, und in einer
Gruppe von 18 sind eben 2 Frauen irgendwie „vorhanden"; unter einer
Fraktion von 200 sind 20 immer noch eine ziemlich verschwindende Zahl.
Ausserdem ist im Europarat und seinen Ausschüssen jedes einzelne Mit-
glied sehr viel mehr auf sich selbst gestellt als im nationalen Parlament,
wo doch immer in jedem Ausschuss zum mindesten grössere Fraktionen
auch mehrere Abgeordnete haben. Wir sind sehr oft die einzige Abge-
ordnete unseres Landes oder zum mindesten unserer Partei in einem Aus-
schuss des Europarates; infolgedessen müssen wir unsere Entscheidun-
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gen sehr auf uns gestellt treffen. Wir können uns entweder mit einem
Kollegen vielleicht derselben politischen Richtung eines anderen Landes
besprechen oder einem Kollegen des eigenen Landes, aber einer anderen
Partei.

Dabei kann ich vielleicht erwähnen, dass wir im Europarat zwar
auch Fraktionen haben und auch zu Fraktionssitzungen vor den jeweili-
gen Plenarsitzungen zusammenkommen, wo wir aber nicht nach Frak-
tionen sitzen; mir .nteen zzzzcb iez« zz«z£ zcè èe£rzzc/Ve z/a.s' «A
eine .re/rzr nzziz/zcbe zzzzz/ gzzie Ziznrzcbifwng. Es gibt auf diese Weise nicht
die Blocks in der Plenarsitzung, und auch bei den Abstimmungen stimmt
eben jeder doch mehr als Person ab und nicht als Mitglied der Gruppe,
in der er eben gerade im Block sitzt.

Vielleicht sollte ich Ihnen noch ganz kurz sagen, welches so die
wesentlichen Probleme sind, die im Europarat behandelt werden. Die
Konvention über die Menschenrechte habe ich schon erwähnt. Die zweite,
sehr wichtige Konvention, die lange Jahre der Arbeit gekostet hat, ist die

eizropÄAcAze SozzöZ-Cbari«, die nun eine Richtschnur sein soll für das,

was an sozialen Forderungen und sozialen Notwendigkeiten in allen Län-
dem des Europarates erstrebt werden soll. Natürlich müssen wir uns bei
einer solchen Charta auch darnach richten, dass wir Länder wie Grie-
chenland und die Türkei in unseren Reihen haben, die in vielen Gebie-
ten nicht soweit fortgeschritten sind, gerade auch in ihrer Sozialgesetz-
gebung und ihren wirtschaftlichen 'Möglichkeiten (die ja immer die

Grundlage auch der Sozialgesetzgebung sind) wie etwa andere Länder
und die in einer gewissen Weise doch zu den unterentwickelten Gebieten
gehören. Aber immerhin hat diese Sozial-Charta doch einige sehr wich-
tige Forderungen aufgestellt, die in der Beratenden Versammlung des

Europarates einstimmig angenommen worden sind. Ich will nur einige
nennen: Dai' /?ecfc£ azz/ gerec/Ve ArèezAèez/zzzgzzngen, Rec/V nzz/ ge-
.rzzzz^e ArèezG&edmgzzngen, z/zw Aecfei azz/ zien Scèzziz der Geszznz/bezi

gzzzzz zzWgenzez« nor bcbddezz, da heute ja auch Umweltschäden die Men-
sehen bedrohen. Sie hat auch das bireziarec/V niedergelegt, d. h. das Recht,
wenn Lohn- und Tarifverhandlungen nicht zu einem vernünftigen Ab-
schluss kommen können, dass dann auch der Arbeitnehmer das Recht
hat, diese Forderungen auf dem Wege des Streiks durchzusetzen. Das ist
sicherlich nicht ohne Bedeutung, dass eine xo/cÄe Uer.rzz'nznz/z/ng zmwzer-
fem emVzranzzg dzei'e Soxz'zz/-Cbzzr£z2 angenommen hat. Es gibt dann natür-
lieh auch noch Bestimmungen über den Schutz der Familie, den Schutz
der Kinder, den Schutz der Frau im allgemeinen, alles Bestimmungen für
den Scbzzte z£er zzr&ezienziszz Menmben. Wir bemühen uns jetzt im Sozial-
Ausschuss der Beratenden Versammlung, diese Sozial-Charta zu erwei-
tern, d. h. eine Charta für die Gesundheit der Bevölkerung an die 'Seite

zu stellen.
Die Beratende Versammlung des Europarates hat auch zzze/e &/ez-

were Konnenizonezz erreicht, die dazu dienen sollen, den Uer^ebr iz&er z/ze

Grenzen zzz er/ezcè£ern. Wenn wir heute in vielen Ländern «zc/V wefrr
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ziezz Umzzzzszizzzzzzg haben, so ist das eigentlich zunächst der Beratenden
Versammlung des Europarates zu danken gewesen, die immer wieder
darauf gedrungen hat, diesen Visumszwang abzuschaffen. Wir legen be-
sonderes Gewicht aber auch auf die &zz/7zzre//ezz Uez-ezzz/Wzzzzgezz, die im
Europarat getroffen worden sind; Konventionen, die sich beziehen auf
die gegezz-tezizge Zzzerèezzzzzzzzg new ZezzgzzArezz, auf die Möglichkeit, an
den Universitäten jedes Landes, das dem Europarat angehört, studieren
zu können. Wir haben gerade in der letzten Sitzung mit besonderer Freu-
de gehört, dass die Konferenz der Kultur-Minister der Länder des Euro-
parates die Absicht hat, wieder häufiger und möglichst jährlich zusam-
menzutreten; denn gerade hier ist ja eine der wichtigsten Aufgaben, wenn
wir zu einem Vereinigten Europa kommen wollen, dass als erstes einmal
die Bildungs- und Erziehungsmöglichkeiten in unseren Ländern ange-
glichen werden.

Die Versammlung, der ich angehöre, nennt sich, wie Sie gehört ha-
ben, -Berzziezzzfe Uer^zzmzzz/zzzzg, und das hat seinen guten Grund. Sie ist
nämlich — leider — &ezzz echter Pzzz-/zzzzzezzL Das Gleiche gilt übrigens
auch für das Parlament der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Die-
ses heisst zwar Parlament, aber es hat auch noch nicht die vollen parla-
mentarischen Befugnisse, d. h. es hat kein Gesetzgebungsrecht, genau, wie
wir es nicht haben. Wir können nur hzzzp/eh/zzzzgezz zz.zz z/ezz Mzzzzrte/vzzi
geben. Eine solche Empfehlung ist natürlich zunächst etwas sehr Vages,
denn der Ministerrat kann einer solchen Empfehlung Folge leisten, muss
es aber nicht tun. So ist eigentlich die wesentliche Wirkung, die wir aus-
üben können, um das, was wir empfohlen haben, durchzusetzen, die Ein-
Wirkung auf die nationalen Parlamente; denn in den nationalen Paria-
menten sind wir ja Angehörige eines echten Parlamentes, eines Paria-
mentes, das gesetzgeberische Befugnisse hat, das zwar auch nicht unbe-
dingt die Richtlinien der Politik seiner Regierung bestimmen kann; aber
es ist doch sehr schwierig für eine nationale Regierung, anders zu han-
dein, als etwa das Mehrheitsvotum des Parlamentes es von ihr verlangt.

Aus diesem Grunde haben wir nun in der Beratenden Versammlung
neben den üblichen Ausschüssen noch eine sog. Arbeitsgruppe für die
Zzzrzz/zzzzzezzzzzAezi zzzzi zZezz zzzzizozzzz/ezz Pzzz'/zzzzzezztezz.' Groupe de liaison,
Fz-zzzzzscmrch zzzzz/ Zhzg/zrch sind ja die ezgezzi/z'chezz o//z£ze/tezz Spz-zzchezz zier

Bizz-oparzzier. Diese Arbeitsgruppe hat nun die Aufgabe, dafür zu sorgen,
dass alles das, was wir im Europarat in den Debatten behandelt haben
oder die Empfehlungen, die wir gegeben haben bzw. Konventionen, die
beschlossen wurden, möglichst auch in den nationalen Parlamenten be-
handelt werden. Da wir etwa ein Dutzend Ausschüsse haben, kann es
natürlich ein Dutzend Empfehlungen nach einer Sitzung geben. Nationale
Parlamente sind im allgemeinen sehr mit Arbeit überhäuft, und es ist die
erste Aufgabe dieser Arbeitsgruppe, eine gewisse Auswahl zu treffen und
die Empfehlungen auszusuchen, die uns besonders wichtig erscheinen
und von denen wir glauben, dass die nationalen Parlamente bereit sein
werden, sie zu behandeln. Dann aber schreiben wir an unsere Kollegen
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in den nationalen Parlamenten: Bitte, stellt über die und jene Angelegen-
heit eine Frage in Eurem Parlament an die Regierung; bitte, stellt einen
Antrag in Eurem Parlament: Warum ist die oder jene Konvention von
unserem Parlament noch nicht ratifiziert? Warum hast du, Regierung,
sie uns noch nicht vorgelegt?

Eine Konvention, wenn sie angenommen werden soll, bedarf ja im-
mer der Unterschrift, d. h. der Ratifizierungen einer bestimmten Anzahl
von Ländern; bei der Konvention der Menschenrechte waren es 10 Län-
der, deren Ratifikation notwendig war, bei der Sozial-Charta müssen
mindestens 5 Ratifikationsurkunden hinterlegt werden, damit diese Char-
ta dann in Kraft treten kann.

So ist also dieser Arbeitsgruppe für die Zusammenarbeit mit den hei-
mischen Parlamenten eine besondere Bedeutung erwachsen. Sie wendet
sich auch an die Präsidenten der heimischen Parlamente und schreibt die-
sen einen Brief, indem sie sie bittet, in der entsprechenden Versammlung
eine Empfehlung des Europarates bzw. eine Konvention des Europarates
auf die Tagesordnung zu setzen. Wir bemühen uns ausserdem auch, die
Probleme, die wir vielleicht im Europarat diskutiert haben, dann bei pas-
sender Gelegenheit in unserem eigenen Parlament mitanzuschneiden, sa-
gen wir einmal, wenn es sich um eine aussenpolitische Frage handelt,
wie etwa jene des Beitrittes Grossbritanniens zum Gemeinsamen Markt,
haben wir ja diese Frage in aller Offenheit und sehr ausgiebig in der
Beratenden Versammlung diskutiert. Dann weisen wir auf diese Empfeh-
lungen oder Vorschläge der Beratenden Versammlung des Europarates
auch hin, wenn wir in unserem Parlament über diese Frage diskutieren.

Es ist verständlich, dass der AfinAferraf in zn'e/en BezzeBtmge« sn<-
rwcfeBa/fentfer Li nA ^ie Berufende Regierungen sind doch
immer noch stärker von nationalen Egoismen beeinflusst, als es die Par-
lämentarier sind, wenn die Parlamentarier sich einer Idee verschrieben
haben. Diese Idee eines Vereinigten Europa, geboren aus den Schrecken
des Zweiten Weltkrieges, war ja gerade nach 1945 die grosse Hoffnung
der Jugend Europas. Wir wissen, dass viele in jugendlichem Alter damals
daran gingen, die Grenzpfähle niederzureissen.

Den Beitritt der Schweiz, ganz gleich unter welchen Bedingungen
er erfolgt ist, muss man — glaube ich — für Europa und den europäi-
sehen Gedanken sowie für die Demokratie in Europa als einen grossen
Fortschritt betrachten. Ich hoffe, dass der Europarat — mit der Schweiz —
immer nur der Erhaltung des Friedens und der Erhaltung demokratischer
Regierungsformen in unserem freien Europa dienen wird.
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